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Datenbank
Wir haben den Schulungswunsch der Vereine schlichtweg
unterschätzt. Das uns bisher gemeldete Interesse lässt
durchschnittlich vier Interessierte je Verein erkennen. Bei 285
Vereinen kommen wir auf mehr als 1000 zu Schulende. Dies sprengt
unsere Kapazitäten.
Wir haben aber eine Lösung parat. Wir erstellen derzeit kleinere
tonhinterlegte Videos von bis zu 2 Min. Länge, die konkrete
Arbeitsvorgänge wie z.B. „ wie ie erfasse ich ein Neumitglied“, „wie
kann ich den Vereinsbeitrag einpflegen“, etc. erklären. Der Vorteil
ist, dass diese Videos täglich 24 Std. zur Verfügung stehen und
beliebig oft angeschaut werden können.
Damit sind die Schulungen nicht gänzlich vom Tisch, rücken wohl aber
in einen händelbaren Umfang. Die Termine werden wir noch
nachreichen.
Derzeit üben wir uns in den Ergänzungen zur Datenbank. Die Arbeit
mit ihr hat Verbesserungswünsche hervorgebracht, die
schnellstmöglich programmiert wurden und in der täglichen Arbeit
auf ein reibungsloses Funktionieren hin getestet werden.

Honigprämierung und freie Honiganalyse
Die uns bislang vorliegenden Teilnehmerzahlen bei der
Honigprämierung 2019 und der freien Honiganalyse sind recht
bescheiden. Selbst wenn die Tracht in manchen Regionen weit hinter
den Erwartungen und Möglichkeiten zurück lag, so sollte die
angebotene Dienstleistung doch nicht einschlafen.
Je weniger diese Formate wahrgenommen werden, desto schwieriger
wird es den darauf entfallenden Aufwand in Kosten und Personal zu
rechtfertigen.

EU-Förderung Schulungsmaßnahmen – letzte Frist 19.07.2019
Wiederholt haben wir auf die Übersendung der zahlungsbegründen-
den Unterlagen …

 Teilnehmerliste,
 Referentenrechnung nach § 14 UStG und
 Überweisungsbeleg/Quittung über das Referentenhonorar

hingewiesen. In nicht wenigen Fällen fehlt mindestens noch eine der
drei Unterlagen.
Wer bis zum 19.07.2019 (Eingang Geschäftsstelle Mayen) die



fehlenden Unterlagen nicht nachgereicht hat, bleibt auf seinen
Kosten sitzen. Eine Verlängerung der Frist wird es nicht mehr geben,
da wir bis 31.07.2019 den EU-Abrechnungsstellen die Unterlagen
vorlegen müssen. Unvollständige Unterlagen werden dort nicht
berücksichtigt.
Wer sich nicht sicher ist, ob alle Unterlagen für die Abrechnung
seines/seiner durchgeführten Schulungsveranstaltung(en) in Mayen
vorliegen, sollte vorsichtshalber auf der Geschäftsstelle
(02651.72666) anrufen.

Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.


